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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/0654/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 14.11.2018 

  Ansprechpartner/in: Frau Hoffmann 

Gremium: Datum: Status: 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften 27.11.2018 Ö 

Verwaltungsausschuss 04.12.2018 N 

Rat der Stadt Jever 13.12.2018 Ö 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Satzung über die Erhebung von Standgeldern auf den Märkten der Stadt Jever;  
 
a) Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 
 
b) Satzungsbeschluss 
 

Sachverhalt: 

Auf Grundlage der Betriebsabrechnung 2017 und der vorliegenden Daten des 
aktuellen Abrechnungsjahres ist die beigefügte Gebührenkalkulation für das Jahr 
2019 erstellt worden. Im Ergebnis zeigt sich eine kostendeckende Gebühr von 
1,59989942 EUR/lfm, gerundet 1,60 EUR/lfm. Der Gebührensatz für das Jahr 2018 
betrug 1,65 EUR/lfm. 

Für die Kalkulation 2019 muss erneut mit einer rückläufigen Zahl der 
durchschnittlichen Ausnutzung gerechnet werden. Hier kann nur noch von 149 lfm. je 
Veranstaltung ausgegangen werden – in die Kalkulation für 2018 gingen noch 152 
lfm. ein.  

Dass die Gebühr trotzdem gesenkt werden kann, liegt zum einen an den in die 
Gebührenbedarfsberechnung einzurechnenden Überschüssen von 1.000 € aus dem 
Jahr 2016 und 732,18 € aus dem Jahr 2017, zum anderen an einer 
Personalumstrukturierung in der Abteilung 3, durch die im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr ca. 1.900 EUR weniger Personalkosten in die Kalkulation einfließen. 

Im Übrigen wird auf die anliegende Gebührenbedarfsberechnung verwiesen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  (X) nein 

 

Beschlussvorschlag: 

a) 

 

 

 

b) 

Die vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung der Marktgebühren 
(Wochenmarkt) für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Zustimmung zur 
Kenntnis genommen. Die Gebühr sinkt auf 1,60 EUR/lfm.  

 

Die im Entwurf vorliegende 8. Satzung zur Änderung der Satzung zur 
Erhebung von Standgeldern auf den Märkten der Stadt Jever 
(Marktstättegelder) vom 25.10.2001, zuletzt geändert am 15.12.2016, wird 
als Satzung beschlossen. 

 
 
 
 

Anlagen: 
- Marktgebühren_Kalkulation_2019 
- Marktgebühren_Änderungssatzung_2019 
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